
Vollzug der Wassergesetze;  
Erlaubnisverfahren gemäß § 15 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 16 
Landeswassergesetz (LWG) für die Einleitung von nichtbehandlungsbedürftigem 
Niederschlagswasser  
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
1. Die Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden, Gasstraße 4, 67292 

Kirchheimbolanden, haben bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Uhlandstraße 
2, 67292 Kirchheimbolanden als zuständige untere Wasserbehörde einen Antrag auf 
Erteilung einer gehobenen Erlaubnis zur Einleitung von nichtbehandlungsbedürftigem 
Niederschlagswasser aus dem Neubaugebiet „An dem unteren Leiselsbach“ in den 
Leiselsbach (Gewässer III. Ordnung) “, Gemarkung Kirchheimbolanden, 
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, gestellt.  
 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass 
  
2.1 die dem Vorhaben zugrundeliegenden Unterlagen bei der  

 
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden,  
Neue Allee 2,  
67292  Kirchheimbolanden 

 
 in der Zeit vom 28.10.2019 bis einschließlich 28.11.2019  
  

während der üblichen Dienstzeiten zur Einsicht ausliegen;   
 
2.2 Einwendungen gegen das Vorhaben bei der  
 
 Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
 Uhlandstraße 2 
 67292 Kirchheimbolanden 
 
 oder bei der  
 
 Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden 

Neue Allee 2 
67292 Kirchheimbolanden  

 
 bis spätestens 12.12.2019 
  

schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden können;  
 
2.3   Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 

befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen die 
Entscheidung nach § 74 VwVfG einzulegen, innerhalb der Frist nach Ziffer 2.2 
Stellungnahmen zu dem Vorhaben bei den vorgenannten Stellen abgeben können; 

 
2.4   mit Ablauf der Einwendungsfrist grundsätzlich alle Einwendungen und 

Stellungnahmen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, 
ausgeschlossen sind; 

 
2.5   bei begründeten Einwendungen ein Erörterungstermin anberaumt wird; 
 



2.6  bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 
werden kann; 

 
2.7   bei mehr als 50 vorzunehmenden Benachrichtigungen oder Zustellungen  

- die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die    
Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 

 -   die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden kann; 

 
2.8   nachträgliche Auflagen wegen benachteiligender Wirkungen nur verlangt werden 

können, wenn der Betroffene die nachteiligen Wirkungen nicht voraussehen konnte. 
 
3. Diese Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausliegenden Planunterlagen sind im 

vorstehenden Zeitraum auch auf der Homepage der Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/Aktuelles unter dem Punkt 
Bekanntmachungen abrufbar. Maßgeblich sind im Zweifelsfall die zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen. 

 
 
Kirchheimbolanden, den 14.10.2019 
Kreisverwaltung Donnerbergkreis 
In Vertretung 
 
gez.  
(Wolfgang Erfurt) 
1. Kreisbeigeordneter 
 

 

https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/Aktuelles


Antragsteller: 

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden  

Gasstraße 4 

67292 Kirchheimbolanden 

Betreff: 

Kanalisation Stadt Kirchheimbolanden 

Baugebiet “An dem unteren Leiselsbach“ 

“Antrag auf Erlaubnis gemäß § 8 ff WHG zur Einleitung 

 von Niederschlagswasser in den Leiselsbach“ 

 

B E S T Ä T I G U N G 
 

⌧ Der Antragsteller ist Inhaber des Urheberrechtes der dem 
o.g. Wasserrechtsverfahren zugrunde liegenden Planun-
terlagen und bestätigt, dass die SGD Süd als Erlaub-
nisbehörde diese Planung auf ihrer Homepage veröffent-
lichen darf. 

 

� Das Urheberrecht für die dem Wasserrecht zugrunde 
 liegenden Planunterlagen liegt beim Planersteller. Seitens 
des Inhabers des Urheberrechtes werden keine Bedenken 
dagegen erhoben, dass die SGD Süd als Erlaubnisbe-
hörde diese Planung auf ihrer Homepage veröffentlichen 
darf. 

 

(bitte ankreuzen) 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Ort und Datum, Name, Amtsbezeichnung  

 

Sollten Bedenken gegen eine Veröffentlichung bestehen, wird seitens der SGD 

Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz 

Kaiserslautern als Erlaubnisbehörde auf ein mögliches Verfahrensrisiko hinge-

wiesen. 

 

Rechtsgrundlage: § 27a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

“Öffentliche Bekanntmachung im Internet“  
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Projekt:  Kanalisation Stadt Kirchheimbolanden                                            Seite 1 von 2 
Baugebiet “An dem unteren Leiselsbach“ 

 Antrag auf Erlaubnis gem. § 8 WHG 

Projektnr.: 2010-12-21  

Termin am: Donnerstag, den 27.07.2017, bei SGD Süd WAB Kaiserslautern 

Teilnehmer:  Herr Münzel  SGD Süd, Regionalstelle WAB Kaiserslautern  
 Herr Tremmel  SGD Süd, Regionalstelle WAB Kaiserslautern  
 Herr Kurz VG-Werke Kirchheimbolanden 

 Herr Thiekötter I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH 
 Herr Seisler I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH 

Anlass: Vorstellung Entwässerungskonzept   

Folgende wurde besprochen bzw. festgelegt: 

Die Stadt Kirchheimbolanden plant die Erschließung des Baugebietes “An dem Unteren 
Leiselsbach“. Für den Planbereich gibt es bereits mehrere Bebauungspläne bzw. deren Än-
derungen, u.a. auch aufgrund einer schalltechnischen Untersuchung (1994, Ergänzung 
1997, 1999, Entwurf 2017). U.a. aufgrund der Änderung der Größe der gewerblich nutzbaren 
Fläche wird der Bebauungsplan momentan überarbeitet (nun Bestandteil des Bebauungs-
planes “Morschheimer Straße Ost“). Für das Plangebiet existiert noch keine gültige Ein-
leiterlaubnis. Die Schmutzwasserkanalisation ist teilweise hergestellt (Herstellung Stichstra-
ße und SW-Kanalisation in dieser erfolgt 2017), auch ein Teil der vorgesehenen Entwäs-
serungsmulden erfolgte mit der Herstellung der Baustraße/Sichtschutzwall zum Friedhof. Der 
angrenzende Leiselsbach wurde in Teilbereichen renaturiert. 2008 sollte der Einleitantrag er-
stellt werden. Aufgrund der Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt der endgültige Bebau-
ungsplan noch nicht erstellt und keine Bebauung vorhanden war, wurde mit den VG-Werken 
vereinbart den Einleitantrag zunächst zurückzustellen (Schreiben vom 30.09.08). Da es mitt-
lerweile Kaufinteressenten für einen Teil der Gewerbegebietsflächen gibt und das Plangebiet 
endausgebaut werden soll, ist für das Plangebiet nun die Genehmigungsplanung (NW-
Beseitigung) zu ersetellen.   

Seitens IDEAL wurden vorab für die NW-Beseitigung, einschl. Bereitstellung des erf. wasser-
wirtschaftlichen Ausgleiches, mehrere Möglichkeiten untersucht (z.B. Ableitung NW von 
einigen Gewerbegebietsflächen über herzustellende Mulden am Rand der GE-Fläche zu 
alter Gewässerparzelle Leiselsbach und Weiterleitung zu renaturierter Leiselsbachparzelle 
im Bereich Zulauf Hamco-Profil; evtl. teilweise Zwischenpufferung in RHB vor Einleitung in 
renaturierte Leiselbachparzelle; RHB mit Dammdurchsickerung zu Leiselsbach parallel zum 
Gewässer auf Grundlage Geländeaufnahme 2017 seitlich der Leiselsbachparzelle). Diese 
wurden kurz erläutert. 

Seitens der SGD wurde vorgeschlagen prüfen zu lassen, ob das erforderliche ww-Aus-
gleichsvolumen evtl. durch Herstellung von Taschen/Ausbuchtungen im Seitenbereich des  

 Ernst-Kiefer-Straße 9, 67292 Kirchheimbolanden, Tel: 06352-705870 Fax: 06352-705880 
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Leiselsbaches zur Verfügung gestellt werden könnte (evtl. Füllung von und Entleerung zu 
Leiselsbach). 

Es wurde beschlossen, anhand einer Begehung (Mitarbeiter SGD, VG-Werke und IDEAL 
Brehm & Co. GmbH) die örtliche Situation in Augenschein zu nehmen. Zur Terminfestlegung 
wird sich die SGD mit IDEAL in Verbindung setzen.  

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Ortsbegehung kann dann IDEAL ein Konzept für die 
NW-Beseitigung und Bereitstellung des ww-Ausgleichsvolumens bzw. die zugehörige Ge-
nehmigungsplanung für das Plangebiet “An dem unteren Leiselsbach“ erstellen.       

 

Kirchheimbolanden, den 31.07.2017  

gez.: Stefan Seisler 

 

 

 



 

A K T E N V E R M E R K  02  

Verteiler: Teilnehmer + Weitere 
Wird innerhalb einer Woche nach Erhalt kein Einspruch erhoben, gehen wir vom Einverständnis der Teilnehmer aus. 

 
G:\Projekte\2010---\2010-12-21 Kibo Am Unteren Leiselsbach-Antrag\Briefe+Mails\AV02-Kirchheimbolanden-GE An dem unteren Leiselsbach.doc 

 

 

Projekt:  Kanalisation Stadt Kirchheimbolanden                                            Seite 1 von 3 
Baugebiet “An dem unteren Leiselsbach“ 

 Antrag auf Erlaubnis gem. § 8 WHG 

Projektnr.: 2010-12-21  

Termin am: Mittwoch, den 16.08.2017, Ortsbegehung im BG in Kirchheimbolanden  

Teilnehmer:  Herr Münzel  SGD Süd, Regionalstelle WAB Kaiserslautern  
 Herr Kurz VG-Werke Kirchheimbolanden 

 Frau Rothley VG-Verwaltung Kirchheimbolanden 
  Herr Thiekötter I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH 
 Herr Schölles I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH 
 Herr Seisler I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH 

Anlass: Abstimmung NW-Beseitigung als Grundlage für ww-Antrag  

Hinweis: Auf Wunsch der SGD wurde der Aktenvermerk bis zur Klärung einiger Punkte zu-
nächst zurückgestellt.  

Folgende wurde besprochen bzw. festgelegt: 

- Unterhaltungsweg (Fl.-St.-Nr. 2234/3) nördlich Leiselsbach: In diesem Bereich liegt ein 

SW-Sammler des Industriegebietes Kirchheimbolanden-Nord. Herr Kurz wies darauf hin, 

dass die Zugänglichkeit zu diesem Sammler zu gewährleisten ist (z.B. von Bewuchs freizu-

halten, Befahrbarkeit Oberfläche Fahrweg). Unterhaltungspflichtiger: VG/Stadt Kirchheimbo-

landen.   

Niederschlagswasserbeseitigung: 

- Seitens IDEAL wurden vorab für die NW-Beseitigung, einschl. Bereitstellung des erf. 

wasserwirtschaftlichen Ausgleiches, mehrere Möglichkeiten untersucht (z.B. Ableitung NW 

von einigen Gewerbegebietsflächen über herzustellende Mulden am Rand der GE-Fläche zu 

alter Gewässerparzelle Leiselsbach und Weiterleitung zu renaturierter Leiselsbachparzelle 

im Bereich Zulauf Hamco-Profil; evtl. Zwischenpufferung in einem Ausgleichsbecken vor 

Einleitung in renaturierte Leiselsbachparzelle; RHB mit Dammdurchsickerung zu Leiselsbach 

parallel zum Gewässer auf Grundlage der Geländeaufnahme 2017 südlich der Leisels-

bachparzelle).  

Den Teilnehmern wurde die bishere Planung kurz erläutert. 

- Stand 08/2017: Ausgleichsbecken südlich der Leiselsbachparzelle im Bereich Fl.-St.-

Nr. 2223/5 (Glockenäcker): Zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser aus dem 

Plangebiet war im Geländetiefpunkt parallel zum Leiselsbach ein zentrales Ausgleichs-

becken vorgesehen. Das Becken sollte dem Ausgleich der Wasserführung für das GE-Gebiet 

dienen und wurde für ein 20-jähriges Regenereignis (n = 0,05 1/a) dimensioniert (VN,erf. = rd. 

520 m³). Die sukzessive Entleerung des Rückhaltebeckens zum Leiselsbach sollte über  

 Ernst-Kiefer-Straße 9, 67292 Kirchheimbolanden, Tel: 06352-705870 Fax: 06352-705880 



 

A K T E N V E R M E R K  02  

Verteiler: Teilnehmer + Weitere 
Wird innerhalb einer Woche nach Erhalt kein Einspruch erhoben, gehen wir vom Einverständnis der Teilnehmer aus. 

 
G:\Projekte\2010---\2010-12-21 Kibo Am Unteren Leiselsbach-Antrag\Briefe+Mails\AV02-Kirchheimbolanden-GE An dem unteren Leiselsbach.doc 

 

                                                                                                                               Seite 2 von 3 

einen Dammabschnitt aus durchlässigem, nichtbindigem Material erfolgen. Die Entleerungs-

wassermenge wurde bei der Vorbemessung auf den Wert begrenzt, der sich aus einer Ent-

leerungszeit von rd. 48 Stunden (2 Tage) berechnete. Die Zuleitung zum Becken sollte vom 

Plangebiet aus über einen herzustellenden RW-Kanal erfolgen. 

- Stand 08/2017: Regenwasserkanal vom BG bis zum Ausgleichsbecken:  

Vorabplanung  � Beginn westlich der Carl-Benz-Straße, dann Querung der Straße (Durch-

lass geplant) und best. Sichtschutzwall, Verlegung im Bereich Fl.-St.-Nr. 2223/5 (Glocken-

äcker), Grundstücks-eigentümer Stadt Kirchheimbolanden (für Leitung und Becken Grund-

dienstbarkeit erf.). Der Regenwasserkanal wurde für einen NW-Abfluss aus dem GE 

(Gewerbegrundstücke + Verkehrsfläche) für n = 0,05 1/a (Tn = 20 Jahre) dimensioniert (DN 

gem. Vorabplanung: DN 400 oder DN 500). Rohrleitungslänge bis Becken: rd. 120 lfdm 

(einschl. Durchlass in  Carl-Benz-Straße).  

- Stand 09/2017: Bei Nachfrage bei dem Wasserversorgungsunternehmen (wvr Bodenheim) 

stellte sich heraus, dass diese 2013, in Abstimmung mit der VG und Stadt Kirchheimbolan-

den, parallel zum Leiselsbach zwischen Carl-Benz-Straße und L401 eine neue Wasserver-

sorgungsleitung DN 200 (übergeordnete Einspeisung in das best. GE-Gebiet, DA 250x22,7 

HDPE, Druckzone D5) verlegt hat.  

Diese liegt genau im dem Bereich des Leiselsbaches (flacher Geländeabschnitt), an wel-

chem auch das Ausgleichsbecken und die Zuleitung realisiert werden sollte. Der Anordnung 

eines Ausgleichsbeckens in diesem Bereich der Parzelle 2223/5 wurde seitens wvr abge-

lehnt (gem. Email wvr vom 21.08.2017). 

Die Situation wurde der SGD WAB Kaiserslautern mitgeteilt. Daraufhin wurde beschlossen, 

diese Variante der Bereitstellung des erf. Ausgleichsvolumens für das Plangebiet nicht weiter 

zu verfolgen.    

- Email SGD Süd Regionalstelle WAB Kaiserslautern vom 11.09.2017: 

Nach mehreren Telefonaten mit der SGD Süd Kl und Bereitstellung weiterer Unterlagen, 

erhielten wir von dieser o.a. Email mit Erläuterungen zur Niederschlagswasserbeseitigung/ 

Bereitstellung ww-Ausgleich im Plangebiet.  

Stand nach Abstimmung mit der SGD Süd Kl: Zum Ausgleich der Wasserführung könnte in 

den geplanten Mulden am westlichen Rand und der bestehenden alten Gewässerparzelle 

des Leiselsbaches durch den Einbau von Querriegeln ein Teil des erf. Ausgleichsvolumens 

bereit gestellt werden (Abstimmung mit Landespflege erf.). Der Rest müsste an anderer 

Stelle nachgewiesen werden � z.B. bei vorgesehenen Renaturierungsmaßnahmen am Lei-

selsbach (WRRL-Maßnahmenprogramm Linienmaßnahme Nr. 9 zwischern Kaiserstraße und 

Ortslage Bischheim. Umsetzung im 2. Zyklus bis 2021 geplant). 
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Zuständigkeit: Ursprünglich waren Versickerungsmulden geplant (aufgrund der erf. Größe 

wäre SGD Süd WAB Kl für Genehmigung zuständig). Aufgrund der für eine Versickerung 

ungünstigen Durchlässigkeitsbeiwerte des anstehenden Bodens, soll über die Mulden ledig-

lich die NW-Ableitung von den befestigten Flächen des Gewerbegebietes zum Leiselsbach 

erfolgen (Einleitstellen). Da die abflusswirksame Fläche unter 2 ha liegt (ca. 1,09 ha GE-Flä-

che + Straße), ist gem. Email der SGD Süd für die wasserwirtschaftliche Genehmigung nun 

die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als untere Wasserbehörde zuständig.   

Daraufhin wurde mit der KV Donnersbergkreis für den 21.09.2017 ein Abstimmungsgepräch 

(mit VG-Werken Kirchheimbolanden und Landespflege) vereinbart.  

Kirchheimbolanden, den 19.09.2017  

gez.: Stefan Seisler 
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Baugebiet “An dem unteren Leiselsbach“ 

 Antrag auf Erlaubnis gem. § 8 WHG 

Projektnr.: 2010-12-21  

Termin am: Donnerstag, den 21.09.2017, bei KV Donnersbergkreis  

Teilnehmer:  Herr Reimringer  Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
  Herr Eisen VG-Werke Kirchheimbolanden 

 Herr Kärcher VG-Werke Kirchheimbolanden 
Herr Thiekötter I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH 

 Herr Schölles I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH 
 Herr Seisler I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH 

Anlass: Abstimmung NW-Beseitigung als Grundlage für ww-Antrag  

Folgende wurde besprochen bzw. festgelegt: 

- Seitens I.D.E.A.L. wurde der bisherige Werdegang, die vorgesehene Niederschlagswas-

serbeseitigung des Plangebietes und die Bereitstellung von ww-Ausgleichsvolumen erläutert. 

- Ehemalige Leiselsbachparzelle 2231/4: Die Parzelle soll künftig lediglich der Ab- und 

Weiterleitung des von der angrenzenden Gewerbegebietsfläche GEe1 zugeleiteten NW die-

nen.  

Im Zuge der Renaturierung des Leiselsbaches wurde lediglich der Zulauf des Leiselsbaches 

zu dieser Parzelle rückgebaut, die eigentliche Parzelle wurde nicht verändert. Die Parzelle 

hat momentan keinen Wasserzufluss. Damit ist die Voraussetzung für ein Gewässer (Lei-

selsbach, Gewässer III. Ordnung) eigentlich nicht mehr gegeben. Während beim Leiselsbach 

die Gewässerunterhaltung der VG bzw. der Stadt Kirchheimbolanden obliegt, wären bei NW-

Einleitung vom Gewerbegebiet in die ehemalige Gewässerparzelle die VG-Werke für die 

Unterhaltung zuständig. Da an die Parzelle 2231/4 unmittelbar südlich die geplante GE-

Fläche angrenzt und auch auf der nördlichen Seite kein Unterhaltungsweg vorhanden ist, 

müsste mit den künftigen GE-Eigentümern ein Zugangsrecht vertraglich vereinbart werden.  

- Landespflege: Herr Schölles vereinbart mit Herrn Hünner (KV Donnersbergkreis, Landes-

pflege) einen Ortstermin, um die landschaftspflegerischen Belange im Bereich der geplanten 

Einleitstellen in den Leiselsbach abzustimmen (insbesondere für Bereich ehemalige Leisels-

bachparzelle � u.a. Stichwort Querriegel; bauliche Ausführung). 

- Ausgleich der Wasserführung: In Abstimmung mit der SGD Süd war bisher vorgesehen, 

durch die Herstellung von Mulde 5 westlich GEe1-Fläche und den Einbau von Querriegeln in 

die ehemalige Leiselsbachparzelle 2231/4 möglichst viel Ausgleichsvolumen bereit zu stel-

len. Der Rest sollte außerhalb des Plangebietes zur Verfügung gestellt werden. 
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Gemäß Email der SGD Süd Regionalstelle WAB Kaiserslautern vom 11.09.2017 könnte dies 

evtl. bei den vorgesehenen Renaturierungsmaßnahmen am Leiselsbach (WRRL-Maßnah-

menprogramm Linienmaßnahme Nr. 9 zwischern Kaiserstraße und Ortslage Bischheim, 

Umsetzung im 2. Zyklus bis 2021 geplant) erfolgen. 

Mit Herrn Kurz muss noch abgeklärt werden, ob seitens der VG-Werke bereits vorhandenes, 

noch nicht genutztes überschüssiges Ausgleichsvolumen außerhalb des Plangebietes (Be-

reich Einzugsgebiet Leiselsbach) bereitgestellt werden kann.  

Wenn die Landespflege dem Einbau von Querriegeln im Bereich der ehemaligen Parzelle 

Leiselsbach nicht zustimmt, erhöht sich das erf. Ausgleichsvolumen außerhalb des Plange-

bietes. Da aufgrund der Geländetopografie ohnehin nur Ausgleichsvolumen in geringem Um-

fang auch in der ehemaligen Leiselsbachparzell zur Verfügung gestellt werden kann, wäre 

ein Verzischt auf die Querriegel ohnehin, auch aus landespflegerischer Sicht, die sinnvollere 

Lösung.    

- Durchlass L401: Gemäß Email der SGD Süd Regionalstelle WAB Kaiserslautern vom 

11.09.2017 sollte der best. Durchlass im Bereich der L401 überprüft werden, ob dieser den 

erhöhten Abfluss schadlos ableiten kann. Dieser Nachweis erfolgt im Rahmen der 

Genehmigungsplanung.   

- Zuständigkeit: Da die abflusswirksame Fläche unter 2 ha liegt, ist gem. Email der SGD 

Süd für die wasserwirtschaftliche Genehmigung die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als 

untere Wasserbehörde zuständig.   

- Einleitantrag: Vorlage Genehmigungsplanung bis Ende Oktober vorgesehen; Papieraus-

fertigung 4-fach für Genehmigungsbehörde; Bearbeitungszeit bei einfacher Erlaubnis ca. 3 

Monate. Antragsteller und Erlaubnisinhaber sind die VG-Werke Kirchheimbolanden. Mit 

Herrn Kurz, Werkleiter Kirchheimbolanden, wird noch abgestimmt, ob eine einfache oder 

gehobene Erlaubnis beantragt werden soll. Nach Auskunft von Herrn Reimringer ist bei 

gehobener Erlaubnis mit einer längeren Bearbeitungsdauer zu rechnen (u.a. UVP-Prüfung 

bzw. Vorprüfung erforderlich).  

 

 

 

Kirchheimbolanden, den 21.09.2017  

gez.: Stefan Seisler 
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Projekt:  Kanalisation Stadt Kirchheimbolanden                                       Seite 1 von 1 
Baugebiet “An dem unteren Leiselsbach“ 

 Antrag auf Erlaubnis gem. § 8 WHG 

Projektnr.: 2010-12-21  

Termin am: Dienstag, den 10.10.2017, Ortstermin im Plangebiet  

Teilnehmer:  Herr Hünner  UNB Donnersbergkreis  
 Herr Schölles I.D.E.A.L. Brehm & Co. GmbH 

Anlass: Abstimmung der geplanten NW-Beseitigung mit der UNB  

Folgende wurde besprochen: 

Die ehemalige Leiselsbachparzelle 2231/4 (momentan kein NW-Zufluss) soll künftig lediglich 

der Ab- und Weiterleitung des von der angrenzenden Gewerbegebietsfläche GEe1 zugeleite-

ten NW dienen. Gemäß der bisherigen Planung war vorgesehen, durch den Einbau von 

Querriegeln in das ehemalige Gewässerbett einen Teil des erforderlichen ww-Ausgleichs-

volumens für das Plangebiet bereit zu stellen. Die Querriegel erhalten jeweils eine Überlauf-

möglichkeit zum unterhalb liegenden Abschnitt.    

Auf Wunsch der IDEAL Brehm & Co. GmbH fand mit Herrn Hünner ein Ortstermin statt. 

Dabei wurden die landschaftspflegerischen Belange abgestimmt. 

Ergebnis: 

Nach der Ortsbegehung sieht Herr Hünner aus landschaftspflegerischer Sicht kein Hindernis 

die bisherige Planung im Bereich der Parzelle 2231/4 umzusetzen.  

Die genaue Festlegung der Bereiche in denen Queriegel eingebaut werden, erfolgt in Ab-

hängigkeit von und unter weitgehender Schonung der bestehenden Gehölzvegetation. Be-

reiche mit Bäumen größeren Stammumfangs werden ausgespart. Des Weiteren wird das 

nördliche Ufer der Parzelle 2231/4 in Teilabschnitten geringfügig abgesenkt, so dass ein 

Überlauf in die angrenzende Gewässerrenaturierungsfläche 2229/2 erfolgen kann.  

Kirchheimbolanden, den 11.10.2017  

gez.: Stefan Seisler 

Anmerkung: Die Parzelle 2231/4 grenzt gem. dem bisherigen Bebauungsplanentwurf unmit-

telbar südlich an die geplante GEe1-Fläche an. Auf der nördlichen Seite der Parzelle 2231/4 

ist kein Unterhaltungsweg vorhanden. Deshalb müsste mit den künftigen GE-Eigentümern 

ein Zugangsrecht vertraglich vereinbart werden. Um dies zu vermeiden, sollte im Bebau-

ungsplan entlang der Parzelle 2231/4 im Bereich der bisher ausgewiesenen GE-Fläche ein 

unbefestigter Unterhaltungsweg bis zur Carl-Benz-Straße ausgewiesen werden. Dies muss 

mit der Stadt- bzw. VG-Verwaltung noch abgestimmt werden.    
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